
Marktgemeinde Teisendorf 
Landkreis Berchtesgadener Land 

 
 

5. Änderung Bebauungsplan  N. 57 
 

 ĂGewerbegebiet am Bahnhofñ 

 
 

Umweltbericht 
Fassung vom 27.09.2024, rev. am 28.04.2025 

 

 

Auftraggeber: 
Marktgemeinde Teisendorf 

Poststraße 14 

83317 Teisendorf 

 

 

Verfasser: 
Dipl. Ing. Hannes Krauss 

Landschaftsarchitekt, BayAK 

 
    

  



Umweltbericht 
5. Änderung Bebauungsplan Nr. 57 ĂGewerbegebiet am Bahnhofñ    

 

 

 
 

Seite | 2 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

1. Einleitung ......................................................................................................................................... 3 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigen Ziele des Bauleitplans ................................... 3 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des 

Umweltschutzes und ihrer Berücksichtigung ....................................................................................... 5 

2. Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen ....................................................... 8 

2.1 Schutzgut Boden ..................................................................................................................... 9 

2.2 Schutzgut Klima und Lufthygiene .......................................................................................... 11 

2.3 Schutzgut Grundwasser und Oberflächenwasser ................................................................. 12 

2.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen ............................................................................................... 13 

2.5 Schutzgut Landschaft ............................................................................................................ 21 

2.6 Schutzgut Mensch ................................................................................................................. 22 

2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter........................................................................................... 23 

3. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung ....... 23 

4. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich .................................. 24 

4.1 Vermeidung und Verringerung .............................................................................................. 24 

4.2 Eingriffsermittlung .................................................................................................................. 24 

4.3 Ermittlung des Ausgleichsbedarfs f¿r Planungsgebiet ĂAñ .................................................... 28 

4.4 Ermittlung des Ausgleichsbedarfs f¿r Planungsgebiet ĂBñ .................................................... 28 

4.5 Ausgewªhlte Ausgleichsflªche mit AusgleichsmaÇnahmen f¿r das Planungsgebiet ĂAñ ..... 29 

4.6 Ausgewªhlte Ausgleichsflªche mit AusgleichsmaÇnahmen f¿r das Planungsgebiet ĂBñ ..... 33 

5. Alternative Planungsmöglichkeiten................................................................................................ 37 

6. Beschreibung der verwendeten Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken

 37 

7. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) ................................................................................. 38 

8. Allgemein verständliche Zusammenfassung ................................................................................. 38 

9. Literatur bzw. Arbeitsgrundlagen ................................................................................................... 39 

 

 

 

 

 

  



Umweltbericht 
5. Änderung Bebauungsplan Nr. 57 ĂGewerbegebiet am Bahnhofñ    

 

 

 
 

Seite | 3 
 

1. Einleitung 

Für Bauleitplanverfahren ist im Rahmen der Umweltprüfung ein Umweltbericht als selbständiger Teil 

der Begründung zum Bauleitplan zu erstellen (§2 Abs. 4 und § 2a BauGB, Anlage 1 zu § 2 Abs. 4, §§ 

2a und 4c BauGB). Zweck des Umweltberichtes ist die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der 

Belange des Umweltschutzes. 

Weiterhin sieht § 21 Abs. 1 BNatSchG für die Bauleitplanung die Anwendung der 

naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung vor, wenn auf Grund dieser Verfahren nachfolgend Eingriffe 

in Natur und Landschaft zu erwarten sind. In vorliegendem Umweltbericht wird die Eingriffsregelung 

angelehnt an den Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaft - Eingriffsregelung in der 

Bauleitplanung ï Ein Leitfadenñ bearbeitet. Der Leitfaden wurde vom Bayerischen Staatsministerium 

für Wohnen, Bau und Verkehr herausgegeben und per Schreiben vom 15. Dezember 2021 eingeführt. 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigen Ziele des Bauleitplans 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes besteht aus zwei Bereichen, die im Rahmen des 

Umweltberichtes als Planungsgebiet ĂAñ und Planungsgebiet ĂBñ bezeichnet werden.  Der 

Geltungsbereich des Planungsgebietes ĂAñ beinhaltet die Flurstück-Nrn. 754/6 sowie 754/7 und hat 

eine Größe von ca. 11.494 m². Der Geltungsbereich für das Planungsgebiet ĂBñ betrifft die Flurst¿ck-

Nr. 590/34 sowie Teilbereiche der Flurstück-Nrn. 590/32, 590/39 und 754/2  und  hat eine Größe von 

ca. 1.478 m². 

Übergeordnet Ziel der Bauleitplanung für das Planungsgebiet ĂAñ ist es, den Wirtschaftsstandort 

Teisendorf durch die Ausweisung von Gewerbegebieten zu stärken. Im Rahmen der 5. Änderung des 

Bebauungsplanes ĂGewerbegebiets am Bahnhofñ sollen durch die Vergrößerung der Baugrenzen im 

Rahmen des bestehenden Bebauungsplangeltungsbereiches neue Bauflächen geschaffen werden. 

Ziel ist, die bauliche Nachverdichtung bestehender Flächen zu ermöglichen. Zudem wird die 

bestehende Betriebsstätte in geringem Umfang geordnet weiterentwickelt. 

Ziel der Bauleitplanung für das Planungsgebiet ĂBñ ist ein Sondergebiet (SO) Ăf¿r Brauchtum, Tradition 

und lªndliche Kulturñ auszuweisen. Entsprechende Anfragen von ortsansässigen Vereinen liegen der 

Marktgemeinde vor. Gewünscht wird Möglichkeiten für ein Lager von Vereinsutensilien und 

Transportanhängern aus den Bereichen Musik-, Trachten- und Gartenbauvereinen, weiterhin vom 

Imkerverein, für die traditionelle Herstellung von Honig und Lagerung der erforderlichen Geräte und 

Ausstattung. Um das Ehrenamt zu fördern und auch zukünftig zu erhalten - vor allem um auch 

Jugendliche an das Brauchtum und die ländliche Kultur heranzuführen -  hat sich die Marktgemeinde 

deshalb entschlossen, ortsansässige Vereine durch die Ausweisung entsprechender Flächen zu 

unterstützen. 

Das Planungsgebiet befindet sich nordöstlich des Ortszentrums von Teisendorf in der Nähe des 

Bahnhofes, nicht weit entfernt von der Staatsstraße St 2103. 
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Abb. 1: Karte mit Lage Planungsgebiet, M 1 : 25.000 

 
Abb. 1: Ausschnitt Bebauungsplan mit Aufteilung in Planungsgebiet A und B 

 

 

Planungsgebiet A 

Planungsgebiet B 
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1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des 

Umweltschutzes und ihrer Berücksichtigung 

Im Baugesetzbuch (BauGB), aber auch in der Bodenschutzgesetzgebung, wird u.a. ein 

flächensparendes Bauen als wichtiges Ziel vorgesehen. Für die Weiterentwicklung einer Gemeinde 

sollten die Möglichkeiten zur Nachverdichtung und Innenentwicklung einer zusätzlichen 

Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich vorgezogen werden. 

Das BauGB stellt in §1 (6) eine anzustrebende angemessene Gestaltung des Orts- und 

Landschaftsbildes dar, weiterhin ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen (§1a). Zu 

berücksichtigen ist auch die Vorgabe der Naturschutzgesetzgebung, Eingriffe in den Naturhaushalt zu 

vermeiden und auszugleichen (BNatSchG). 

Landesentwicklungsprogramm Bayern 

Gemäß der Strukturkarte des LEP liegt das Planungsgebiet im allgemeinen ländlichen Raum, 

innerhalb es Dreiecks, dessen Ecken aus den Oberzentren Traunstein, Freilassing und Bad 

Reichenhall gebildet werden 

 
Abb. 2: Landesentwicklungsprogramm Bayern, Strukturkarte, Stand 01.02.2015 

 

Regionalplan der Region 18 ï Südostoberbayern 

Gemäß dem Regionalplan der Region 18 ï Südostoberbayern liegt das Planungsgebiet analog zum 

LEP im allgemeinen ländlichen Raum. Der Markt Teisendorf bildet das zugehörige Grundzentrum. 
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In Karte 3 ĂLandschaft und Erholungñ (Regionalplan der Region 18 ï Südostoberbayern) sind keine 

konkreten umweltrelevanten Ziele aus regionalplanerischer Sicht für das Planungsgebiet in 

Oberteisendorf formuliert. Die allgemeinen Ziele und Grundsätze des Regionalplan der Region 18 ï 

Südostoberbayern sind jedoch zu berücksichtigen. 

 
Abb. 3: Regionalplan Südostoberbayern, Karte 3, Landschaft und Erholung, Stand 08.09.2018 

Teil B: Fachliche Festlegungen, I Natur und Landschaft 

Es werden folgende Grundsätze definiert: 

Punkt 1 G Leitbild: ĂDie natürlichen Lebensgrundlagen der Region sollen zum Schutz einer gesunden 

Umwelt, eines funktionsfähigen Naturhaushaltes sowie der Tier- und Pflanzenwelt dauerhaft gesichert 

werden. Alle Nutzungsansprüche an die natürlichen Lebensgrundlagen sollen auf eine nachhaltige 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts abgestimmt werden.ñ 

Es werden folgende Ziele festgelegt: 

Punkt 2.1 Z Ziel: ĂGliedernde Grünflächen und Freiräume im Ortsbereich und zwischen den 

Siedlungseinheiten sollen erhalten, entwickelt und erweitert werden. Sie sollen untereinander und mit 

der freien Landschaft verbunden werden. Auf eine gute Einbindung der Ortsränder in die Landschaft, 

die Bereitstellung der dafür notwendigen Mindestflächen und auf die Erhaltung bestehender 

Obstgehölzpflanzungen soll geachtet werden. Die Versiegelung des Bodens soll so gering wie 

möglich gehalten und die Sickerfähigkeit besiedelter Flächen verbessert werden. 

Teil B: Fachliche Grundlagen, II Siedlungswesen 

Es werden folgende Grundsätze definiert: 
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Punkt 1 G Leitbild: ĂDie Siedlungsentwicklung in der Region soll sich an der Raumstruktur orientieren 

und unter Berücksichtigung der sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen ressourcenschonend 

weitergeführt werden. Dabei sollen die neuen Flächen nur im notwendigen Umfang beansprucht 

werden, die Innenentwicklung bevorzugt werden und die weitere Siedlungsentwicklung an den 

vorhandenen und kostengünstig zu realisierenden Infrastruktureinrichtungen ausgerichtet sein.ñ 

Es werden folgende Ziele festgelegt: 

Punkt 3.1 Z Ziel: ĂDie Zersiedlung der Landschaft soll verhindert werden. Bauliche Anlagen sollen 

schonend in die Landschaft eingebunden werden. Eine ungegliederte, bandartige 

Siedlungsentwicklung soll durch ausreichende Freiflächen zwischen den Siedlungseinheiten 

verhindert werden.ñ 

Flächennutzungsplan + Landschaftsplan der Marktgemeinde Teisendorf 

Gemäß dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan wurde für das 

gesamte Planungsgebiet ein Gewerbegebiet festgesetzt. Im Geltungsbereich des Planungsgebiet ĂAñ 

besteht eine biotopkartierte Fläche, die gemäß der amtlichen bayerischen Biotopkartierung erfasst ist 

 
Abb. 4: Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan, Darstellung von Gewerbebiet und Biotop 

Der Bereich im Planungsgebiet ĂAñ verbleibt auch im Zuge der Bebauungsplanänderung als 

Gewerbegebiet (GE). Der Bereich im Planungsgebiet ĂBñ wird im Zuge der Bebauungsplanänderung 

als Sondergebiet (SO) Ăf¿r Brauchtum, Tradition und lªndliche Kulturñ festgesetzt. Mit der Aufstellung 

der 5.  nderung des Bebauungsplans und der Ausweisung des Planungsgebietes ĂBñ als 

Sondergebiet ergibt sich demnach die Notwendigkeit einer Flächennutzungsplanänderungen. 
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2. Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Die Beschreibung des Bestandes erfolgt schutzgutbezogen. Auf der Grundlage einer verbal-

argumentativen Beschreibung erfolgt danach eine Einschätzung der Erheblichkeit schutzgutbezogen 

nach geringer, mittlerer und hoher Erheblichkeit. 

Der Geltungsbereich von Planungsgebiet ĂAñ ist von seinem aktuellen Erscheinungsbild zweigeteilt zu 

betrachten. Ein Großteil der zentralen Fläche besteht bereits jetzt aus Lager- und 

Erschließungsflächen sowie Gewerbebauten. Diese Flächen sind teils geschotterten, teilweise auch 

asphaltiert. 

Der nördliche Teil des Geltungsbereiches wird durch unterschiedliche Nutzungen und Strukturen 

geprägt. Angelagert an die asphaltierte Zufahrt bestehen gepflasterte Parkplätze die durch eine 

Böschung von extensivem Grünland getrennt werden. Daran angrenzend befindet sich am nördlichen 

Rand ein Waldbestand. Es handelt sich hierbei um Wald im Sinne des Waldgesetzes. 

 

Im Nordwesten liegt das bestehende Gewerbegebiet der FA Romold GmbH mit großen 

Produktionshallen und anschließendem asphaltierten Lagerplatz. 

 

 
Abb. 4: bestehende Lager- und Erschließungsflächen im Zentrum des Geltungsbereiches, Blick in Richtung Nord 

Der Geltungsbereich von Planungsgebiet ĂBñ ist deutlich kleiner als Planungsgebiet ĂAñ. Die 

Flächennutzung ist angesichts der Lage in einem Gewerbegebiet naturnah. Ein Großteil der Fläche 

besteht aus einer Weide, die als intensives Grünland angesprochen werden kann. 

Landschaftsbildprägend ist eine Baumreihe, die vornehmlich aus Weide, Pappel und Birke besteht. 

Die Gehölze stocken an einer knapp 1m hohen Böschung, unterhalb derer ein permanent 

wasserführenden Graben verläuft, der einen naturnahen Eindruck vermittelt. 
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Abb. 4: Grünland, Baumreihe und Graben, Blick in Richtung Südost 

2.1 Schutzgut Boden 

Beschreibung 

Gemäß der digitalen geologischen Karte von Bayern bestehen in dem Untersuchungsgebiet 

würmeiszeitliche Moränenablagerungen. Das Ausgangsmaterial ist Kies bis Blöcke, die von sandig 

über schluffig, über tonig bis kiesig und blockig reichen. 

Als Bodenart befindet sich laut Übersichtsbodenkarte im Planungsgebiet vorherrschend Braunerde, 

die sich auf der Jungmoräne entwickelt haben. Punktuell bestehen von einer Deckschicht überdeckte 

Gleye. 

Auf einem Großteil des Planungsgebietes ĂAñ wurde im Zuge der Genehmigung der 2. 

Bebauungsplanänderung eine Hügelkuppe größtenteils entfernt. In diesen Bereichen wurde der 

Moränenschotter von der Hügelkuppe mit 511,5 müNN bis auf rund 505 müNN abgegraben und 

abgefahren. Demnach wurde der ursprünglich bestehende Boden bis zu einer Höhe von 6,5m 

abgetragen. Die ehemals vorherrschenden Humus- und Bodenhorizonte wurden vollständig entfernt. 

Große Teile des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind somit als gestörter Bodenbereich 

einzustufen. 
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Abb. 5: Quelle: BayernAtlas, digitale geologische Karte von Bayern, M 1 : 25.000 
 

 
Abb. 6: Quelle: BayernAtlas, Übersichtsbodenkarte von Bayern, M 1 : 25.000 

 

Baubedingte Auswirkungen 

Die Errichtung von Lager- und Gewerbebauten inkl. der dazu notwendigen Verkehrs- und 

Lagerflächen führt zu einer kompletten bzw. teilweisen Versiegelung von Boden. Dabei kommt es zu 

Veränderung der Lagerung, der Geomorphologie und zum vollständigen Verlust der natürlichen 

Bodenfunktionen. 
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In dem hier behandelten Planungsvorhaben in Planungsgebiet ĂAñ kann ein Großteil der neu zu 

überbauenden Flächen nicht mehr als ungestörter Bodenbereich angesprochen werden, da im Zuge 

der vorangegangen Abtragungsarbeiten und Baumaßnahmen der gesamte Boden verändert wurde. 

Die Baumaßnahmen finden größtenteils auf bereits versiegelten Flächen oder auf Rohboden statt. Der 

neu überbaute Boden muss als bereits gestörter Bodenbereiche angesprochen werden. 

 

De Böden in Planungsgebiet ĂBñ sind weitgehend ungestºrt. 

 

Neue tiefgründige Eingriffe in den Boden sind nicht zu erwarten, allerdings wirkt sich die hohe GRZ 

von 0,8 generell negativ auf das Schutzgut Boden aus. 

 

Die baubedingte Auswirkung in das Schutzgut Boden sind somit als hoch einzustufen. 

 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Die neu anzulegenden Lagerflächen und Bauwerke beeinflusst den Bodenwasserhaushalt und die 

Grundwasserneubildung. Aufgrund der bestehenden Vorbelastung sind die Auswirkungen als mittel 

einzustufen. 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Bei der festgesetzten zulässigen baulichen Nutzung sind bei fachgerechtem Betrieb keine weiteren 

betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten 

 

Ergebnis 

Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Zusammenfassung 

hoch mittel gering mittel 

 

2.2 Schutzgut Klima und Lufthygiene 

Beschreibung 

Die Jahresmitteltemperatur im Bearbeitungsgebiet liegt bei rund 10°C. Die jährliche 

Niederschlagsmenge liegt zwischen 1.300 mm/a und 1.500 mm/a uns ist somit relativ hoch. 

Vorherrschend sind westliche Windrichtungen. 

Aufgrund der derzeitigen Nutzung von Planungsgebiet ĂAñ als Gewerbestandort mit ausgeprägten 

Lagerflächen hat der weitgehend ebene Geltungsbereich keine Bedeutung für die Frisch- und 

Kaltluftentstehung. Anders verhält es sich mit dem biotopkartieren Feldgehölz. Dieses hat aufgrund 

seiner Lage inmitten größerer versiegelter Flächen eine hohe Bedeutung für dir Frischluftentstehung. 

Planungsgebiet ĂBñ hat aufgrund seiner Vegetation und des wasserführenden Grabens ebenfalls eine 

hohe Bedeutung für die Frischluftentstehung. 

 

Baubedingte Auswirkungen 

Durch die Neuanlage von Lagerflächen und ergänzende Gewerbebauten entstehen in geringem 

Masse temporäre Belastungen durch Staubentwicklung, sowie durch An- und Abtransport. Sie stellen 

im Hinblick auf das Kleinklima sowie auf die Lufthygiene eine temporäre, geringe Belastung für die 

angrenzenden Anlieger dar. 
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Anlagebedingte Auswirkungen 

Durch die Baumaßnahme ist kein bedeutsames Gebiet der Kalt- und Frischluftentstehung betroffen. In 

geringem Umfang wird Grünland entfernt. Wichtig ist der Erhalt des kartierten Biotopes in 

Planungsgebiet ĂAñ sowie der Erhalt von Gehºlzstruktur und Graben in Planungsgebiet ĂBñ. 

Die großen Lagerflächen in Planungsgebiet ĂAñ wirken sich negativ auf das Lokalklima aus, da sich die 

Flächen stärker erhitzen. 

Anlagebedingt ist somit mit erheblichen Auswirkungen auf das Kleinklima zu rechnen. 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

In Folge des Betriebs des Gewerbestandortes sind betriebsbedingt keinen weiteren Belastungen zu 

erwarten so dass die betriebsbedingten Auswirkungen gering sind. 

 

Ergebnis 

Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Zusammenfassung 

mittel hoch gering mittel 

 

2.3 Schutzgut Grundwasser und Oberflächenwasser 

Beschreibung 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes in Planungsgebiet ĂAñ gibt es keine definierten 

Oberflächengewässer. In Planungsgebiet ĂBñ besteht ein Oberflächengewässer in Form eines 

permanent Wasser führenden Grabens, der ein naturnahen Eindruck aufweist. 

Daten zum Grundwasser liegen für den direkten Planungsraum bei Erstellung des Umweltberichtes 

nicht vor. 

 

Baubedingte Auswirkungen 

Die sehr hohe GRZ des Bebauungsplanes in Planungsgebiet ĂAñ , lässt eine sehr hohe Versiegelung 

der neu zu überbauenden Flächen zu. In der Folge kann auf dem gesamten Areal keine 

Grundwasserneubildung stattfinden. 

Der wasserführende Graben in Planungsgebiet ĂBñ soll durch entsprechende Ausweisung der 

Baugrenzen erhalten werden. 

Sollte bei den Baumaßnahmen Grundwasser erschlossen werden, ist eine wasserrechtliche Erlaubnis 

zu beantragen. In diesem Zusammenhang sind Maßnahmen vorzusehen, die eine erhebliche 

Beeinträchtigung des Grundwassers verhindern. 

 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Korrespondierend mit dem Schutzgut Boden, ist in Bezug auf die Auswirkungen auf die 

Grundwasserneubildungsrate die Höhe des Versiegelungsgrads maßgebend. Wie o.a. beschrieben 

wird in Planungsgebiet ĂAñ ein sehr hoher Versiegelungsgrad zugelassen, wodurch sich negativen 

Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung ergeben. 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Bei einer ordnungsgemäßen und fachgerechten Nutzung des Sonder- und des Gewerbegebietes ist 

nicht von einer betriebsbedingten Beeinträchtigung des Schutzgutes Wassers auszugehen. 
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Ergebnis 

Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Zusammenfassung 

hoch hoch gering hoch 

 

2.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Beschreibung 

Wie o.a. beschrieben ist der Geltungsbereich in Planungsgebiet ĂAñ zweigeteilt zu betrachten. Ein 

Großteil der zentralen Fläche besteht bereits jetzt aus Lager- und Erschließungsflächen sowie 

Gewerbebauten. Diese sind teils geschotterten, teilweise auch asphaltiert und weisen keinerlei 

Habitatstrukturen auf 

 
Abb. 7: Rohboden im Zentrum des Planungsgebietes, Blick in Richtung Nord 

Der nördliche Teil des Geltungsbereiches wird durch unterschiedliche Nutzungen und Strukturen 

geprägt. Angelagert an die asphaltierte Zufahrt bestehen gepflasterte Parkplätze die durch eine 

Böschung von extensivem Grünland getrennt werden. 
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Abb. 8: Böschung mit Hochstaudenfluren 

Daran angrenzend befindet sich am nördlichen Rand ein Waldbestand. Es handelt sich hierbei um 

Wald im Sinne des Waldgesetzes. 

 
Abb. 9: extensives Grünland, zwischen Parkplätzen und Wald, Blick in Richtung Ost 

Nordwestlich des Grünlandes befindet sich eine geschotterte Fläche, die ruderale 

Vegetationsbestände aufweist. 
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Abb. 10: ruderale Vegetation auf geschotterter Fläche, im Hintergrund Bestandsgebäude, Blick in Richtung West 

Im Nordwesten liegt das bestehende Gewerbegebiet der FA Romold GmbH mit großen 

Produktionshallen und anschließendem asphaltierten Lagerplatz. 

 

Durch den Bebauungsplan wird nicht in den Wald eingegriffen, allerdings sind Baumfallgrenzen u.a. 

zu berücksichtigen. Im Osten wir das Planungsgebiet durch die asphaltierte Erschließungsstraße 

begrenzt, die sich nicht im Geltungsbereich befindet. Im Anschluss bestehen landwirtschaftliche 

Flächen, die als Grünland oder Maisacker genutzt werden. 
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Abb. 11: landwirtschaftliche Flächen östlich angrenzend, Blick in Richtung Nord 

Im Süden besteht eine wallartige Struktur auf dessen Südseite ein biotopkartiertes Feldgehölz stockt. 

Der Wall ist der Rest des abgetragenen Moränenhügels. Auf der Walloberseite befindet sich 

extensives Grünland. Die Wallnordseite liegt als Rohbodenstandort vor. Es ist vorgesehen, hier die 

notwendigen Ausgleichsmaßnahmen festzusetzen. 

 

 
Abb. 12: Abgrabungskante in Form einer Böschung mit biotopkartieren Feldgehölz, Blick in Richtung Südwest 
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Abb. 13: extensives Grünland auf der Walloberseite, Blick in Richtung Ost 

Im Norden grenzt eine größere zusammenhängende Waldfläche an, es handelt sich hierbei um Wald 

im Sinne des Waldgesetzes. 

 

Der Geltungsbereich in Planungsgebiet ĂBñ besteht größtenteils aus einer intensiv genutzten Weide, 

das als intensives Grünland eingestuft wird. Weiterhin besteht an der nordöstlichen 

Grundstücksgrenze ein Feldgehölz aus Weide, Pappel und Birke. Am Fuße des Gehölzes besteht ein 

permanent Wasser führender Graben, der eine naturnahe Entwicklung aufweist. 
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Abb. 7: Weide in Form von intensiv genutztem Grünland 

 
Abb. 7: Feldgehölz mit Graben 
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Ein Großteil der Flächen in Planungsgebiet ĂAñ weist keine Vegetationsstrukturen auf, die eine 

Lebensraumfunktion für Pflanzen und Tiere übernehmen können. 

Die im Geltungsbereich vorhandene Grünland- und Ruderalflächen beinhalten keine nennenswerten 

Vegetationsbestände. Es ist hier von einer geringen Lebensraumeignung auszugehen, bedeutsame 

Lebensstätten oder Biotopverbundstrukturen sind nicht ausgeprägt. 

Ein sehr hohe Lebensraumeignung, insbes. für Vögel und Kleinsäuger, weist das bestehende 

Feldgehölz auf, das gem. der amtlichen bayerischen Biotopkartierung erfasst ist. 

Es handelt sich um das Biotop mit der Nummer 8143-0076, kartiert wurde hier ein naturnahes 

Feldgehölz mit angrenzender Ruderalflur. Der Gehölzbestand ist vor allem aus Eichen, Pappeln und 

Weiden aufgebaut und sehr dicht entwickelt, sodass im Innern des Bestandes eine Krautschicht fast 

vollkommen fehlt. 

 

Das Biotop befindet sich nur zu sehr keinen Teilen innerhalb des Geltungsbereiches. Da hier kein 

Eingriff stattfinden, bliebt die Biotopqualität vorhanden. 

 

Baumreihe und Wassergraben in Planungsgebiet ĂBñ weisen eine gute Lebensraumeignung, insbes. 

für Vögel, Kleinsäuger und Amphibien auf. 

 

Im gesamten Geltungsbereich befinden sich keine Flächen die gem. §30 BNatSchG geschützt sind. 

 

Allerdings befindet sich in der näheren Umgebung Flächen, die gemäß der amtlichen bayerischen 

Biotopkartierung erfasst sind. 

Nachfolgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus der Biotopkartierung. 

 
Abb. 14: Darstellung der Biotope gemäß der amtlichen bayerischen Biotopkartierung 

In der näheren Umgebung befinden sich folgende Biotope: 

 










































